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Die Woche im Wirtschaftsrecht

// Im Blickpunkt h

Im Compliance-gepr�gten Gesch�ftsklima besteht enorme Unsicherheit dar�ber, in welchem Umfang Einladungen an

Mitarbeiter von Kunden oder Gesch�ftspartnern ausgesprochen oder derartige Einladungen straflos angenommen wer-

den k�nnen. Dieses Dilemma aufzul�sen, ist Ziel des Beitrags von Wendelin/Ehling in diesem ressort�bergreifenden

Schwerpunktheft „Compliance“. Ferner setzen sich Schulz/Renz im Ressort Wirtschaftsrecht mit den Fragen der Eignung

und Qualifikation eines erfolgreichen Compliance-Officers auseinander. Im Ressort Steuerrecht behandeln Franz/Spiel-

mann die Compliance-Herausforderungen durch die �nderungen des Versicherungssteuergesetzes. T�llner/Wermelt befas-

sen sich im Ressort Bilanzrecht und Betriebswirtschaft mit der Integration von Compliance in die Unternehmenssteue-

rung. Im Ressort Arbeitsrecht setzt sich Prudentino mit dem Thema „Compliance in Italien nach den Jahrhundertrefor-

men: Risiko-Management auf dem Pr�fstand“ auseinander.

Dr. Martina Koster, Ressortleiterin Wirtschaftsrecht

// Standpunkt /
von Dr. Andr�-M. Szesny,

LL.M., RA und Salaried Partner

am D�sseldorfer Standort von

Heuking K�hn L�er Wojtek

Internal Investigations und das
Anwaltsprivileg – es muss Klarheit
geschaffen werden

Von der Beseitigung des „Zwei-Klassen-

Rechts“ war die Rede, von der Beendigung

der „k�nstlichen Aufspaltung zwischen

Strafverteidigern und anderen Anw�lten“.

Nach der Neufassung des § 160a StPO soll-

ten nicht mehr nur Strafverteidiger, Geistli-

che und Abgeordnete „vor Ermittlungsmaß-

nahmen des Staates gesch�tzt sein, soweit

es um Erkenntnisse geht, hinsichtlich derer

sie das Zeugnis verweigern d�rfen“, so liest

sich in den Bundestagsprotokollen, sondern

„alle Rechtsanw�lte“.

Das LG Mannheim sieht das anders: Eine

zuverl�ssige Sachverhaltsaufkl�rung w�re

weitgehend oder v�llig unm�glich, wenn

ein Zeuge „unliebsame oder gar brisante

Dokumente“ dem staatlichen Zugriff durch

�bergabe an einen Rechtsanwalt entziehen

k�nne (Beschl. v. 3.7.2012 – 24 Qs 1/12, 2/

12). Deshalb sei nach wie vor zwischen dem

absoluten Schutz des Verteidigungsmandats

und dem Schutz anderer Zeugen (auch

Rechtsanw�lten) vor „unerw�nschten“ Auf-

kl�rungsbem�hungen von Strafverfolgungs-

beh�rden zu unterscheiden. Jedenfalls bei

„missbr�uchlichen Beweismittelverlagerun-

gen“ m�sse dies gelten. Zudem seien mit

Blick auf § 97 Abs. 2 StPO nur Unterlagen

im Gewahrsam des Anwalts gesch�tzt. Ein-

zige Ausnahme: die Verteidigerkorrespon-

denz.

Diese Rechtsprechung ist abzulehnen, so-

weit sie Beweisgegenst�nde mit Mandats-

bezug von der Privilegierung des § 160a

StPO ausnimmt. In der Praxis ist eine ein-

deutige Abgrenzung zwischen Verteidi-

gungs- und Beratungsmandaten jedenfalls

im Bereich des Wirtschafts-(straf-)rechts

kaum mehr m�glich. Nach Auffassung des

LG d�rften gleichwohl Unterlagen eines

Anwalts, der ein Unternehmen im Strafver-

fahren gegen die Anordnung von Verfall,

Einziehung oder Verbandsgeldbußen vertei-

digt, jedenfalls beim Mandanten beschlag-

nahmt werden. Dasselbe gilt f�r Doku-

mente des ein kriselndes Unternehmen be-

ratenden Rechtsanwalts, obwohl hier oft

das Damoklesschwert des Strafverfahrens

droht. Mit der vom Gesetzgeber intendier-

ten Schutzrichtung des neuen § 160a StPO

ist die Entscheidung der Kurpf�lzer Richter

nicht vereinbar.

Es muss Klarheit zugunsten eines allgemei-

nen Anwaltsprivilegs geschaffen werden –

entweder durch das BVerfG, dem die Ange-

legenheit vorliegt, oder den Gesetzgeber.

Entscheidungen
BGH: Pers�nliche Haftung des GmbH-

Gesch�ftsf�hrers f�r Markenverletzung

Mit Urteil vom 19.4.2012 – I ZR 86/10 – hat der

BGH entschieden: Der Gesch�ftsf�hrer einer

GmbH haftet regelm�ßig f�r eine Markenverlet-

zung auch pers�nlich, die in der Verwendung

der Firma der juristischen Person liegt.

Volltext des Urteils: // BB-ONLINE BBL2012-2509-1

unter www.betriebs-berater.de

BGH: Voraussetzung einer

wettbewerblichen Eigenart

Mit Urteil vom 22.3.2012 – I ZR 21/11 – hat der

BGH entschieden: Die aus einem Erzeugnis und

mit diesem funktional zusammenh�ngenden

Zubeh�rst�cken bestehende Sachgesamtheit

kann Gegenstand des erg�nzenden wettbe-

werblichen Leistungsschutz gem�ß § 4 Nr. 9

Buchst. a UWG sein, wenn der konkreten Ausge-

staltung oder der besonderen Kombination der

Merkmale wettbewerbliche Eigenart zukommt

(Fortf�hrung von BGH, GRUR 2005, 166 – Pup-

penausstattungen). Eine wettbewerbliche Eigen-

art setzt nicht voraus, dass die zur Gestaltung ei-

nes Produkts verwendeten Einzelmerkmale ori-

ginell sind. Auch ein zur�ckhaltendes, puristi-

sches Design kann geeignet sein, die

Aufmerksamkeit des Verkehrs zu erwecken und

sich als Hinweis auf die betriebliche Herkunft

des Produkts einzupr�gen.

Volltext des Urteils: // BB-ONLINE BBL2012-2509-2

unter www.betriebs-berater.de

OLG Schleswig-Holstein: Grundbuchamt

darf Eintragung einer Grundschuld mit

einem Zinssatz von 48 % verweigern

Der 2. Zivilsenat des Schleswig-Holsteinischen

OLG hat mit Beschluss vom 5.9.2012 – 2 W 19/

12 – entschieden, dass das Grundbuchamt

Grundschulden mit einem Zinssatz in sittenwid-

riger H�he (hier: 48 %) nicht in das Grundbuch

eintragen muss. Es besteht ein besonders grobes

Missverh�ltnis zwischen Leistung und Gegen-

leistung. In der derzeitigen Niedrigzinsphase

sind f�r einen durch Grundpfandrecht (Grund-

schuld oder Hypothek) gesicherten Kredit Zinsen

in der Gr�ßenordnung von allenfalls 5 % pro

Jahr �blich, jedenfalls aber von weit unter 10 %

pro Jahr. Grundschuldzinsen werden erfahrungs-

gem�ß gew�hnlich im unteren zweistelligen Be-
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